
Auszug aus der nicht genehmigten Niederschrift

Erstellt am:  25.03.2022

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und 
Liegenschaften

24.03.2022 öffentlich

zu TOP 3.7
E-Roller als Teil des Mobilitätskonzeptes der Stadt Dortmund sowie Satzung zur vierten 
Änderung der Sondernutzungssatzung der Stadt Dortmund
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 23331-22)

Nach ausführlicher Diskussion über die geplante Gebühr i.H.v. 20 €, stellt Herr Mader (CDU-Fraktion) 
mündlich folgenden Antrag:

„Die geplante Sondernutzungsgebühr wird i.H.v. 50 € pro E-Roller und Jahr 
festgesetzt.“

Herr Mader erklärt sich nach Wunsch der anderen Fraktionen einverstanden, über die Höhe der 
Gebühren noch zu beraten und bittet, den Antrag als eingebracht zu betrachten.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften lässt den o. g. mündlichen Antrag 
der CDU-Fraktion und die Verwaltungsvorlage ohne Empfehlung zum Rat durchlaufen. 



Auszug aus der nicht genehmigten Niederschrift

Erstellt am:  30.03.2022

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Ausschuss für Bürgerdienste, öffentliche 
Ordnung, Anregungen und Beschwerden

29.03.2022 öffentlich

zu TOP 5.1.2
E-Roller als Teil des Mobilitätskonzeptes der Stadt Dortmund sowie Satzung zur vierten 
Änderung der Sondernutzungssatzung der Stadt Dortmund
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 23331-22)

Hierzu liegt dem Ausschuss für Bürgerdienste, öffentliche Ordnung, Anregungen und Beschwerden 
eine Empfehlung des Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften aus der öffentlichen 
Sitzung vom 24.03.2022 vor:

Nach ausführlicher Diskussion über die geplante Gebühr i.H.v. 20 €, stellt Herr Mader (CDU-
Fraktion) mündlich folgenden Antrag:

„Die geplante Sondernutzungsgebühr wird i.H.v. 50 € pro E-Roller und Jahr
festgesetzt.“

Herr Mader erklärt sich nach Wunsch der anderen Fraktionen einverstanden, über die Höhe 
der Gebühren noch zu beraten und bittet, den Antrag als eingebracht zu betrachten.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften lässt den o. g. mündlichen 
Antrag der CDU-Fraktion und die Verwaltungsvorlage ohne Empfehlung zum Rat 
durchlaufen.

Hierzu stellt Rm Wallrabe (CDU-Fraktion) mündlich in der Sitzung folgenden Antrag:

„Die geplante Sondernutzungsgebühr wird i.H.v. 50 € pro E—Roller und Jahr festgesetzt.“

Der Ausschuss für Bürgerdienste, öffentliche Ordnung, Anregungen und Beschwerden stimmt diesem 
Antrag mehrheitlich gegen die Stimme der Fraktion Die Linke+ und bei Enthaltung der SPD-Fraktion 
und der Fraktion Die Fraktion-Die Partei zu. 

Der Ausschuss für Bürgerdienste, öffentliche Ordnung, Anregungen und Beschwerden empfiehlt dem 
Rat der Stadt Dortmund mehrheitlich, gegen die Stimme der Fraktion Die Linke+, unter Einbeziehung 
des vorher genannten Antrags, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der Rat der Stadt Dortmund beschließt, das Ausbringen von E-Rollern im öffentlichen 
Straßenraum durch Straßenrecht zu reglementieren. Hierzu beauftragt der Rat der Stadt 
Dortmund die Verwaltung, eine Sondernutzungserlaubnis mit straßenrechtlichen Auflagen zu 
erarbeiten.

2. Der Rat der Stadt Dortmund nimmt das Mobilitätskonzept zum Thema E-Roller der Verwaltung 
zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung mit der Ausarbeitung und dem Abschluss einer 
aktualisierten Kooperationsvereinbarung mit den Betreibern von Leih-E-Rollern.

3. Der Rat der Stadt Dortmund beschließt die Änderung der Satzung über Erlaubnisse und 
Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Dortmund durch den 
anliegenden Entwurf als Satzung zur vierten Änderung der Sondernutzungssatzung.
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